
1. Arbeitspreis

wobei: 

AP0: 12,1875 Ct/kWh

Strom0: 137,53 zur Basis 2020 = 100

Stromindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61111-0004, Code CC13-0451

Gas0: 196,03 zur Basis 2020 = 100

Gasindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61111-0004, Code CC13-0452

Markt0: 168,30 zur Basis 2020 = 100

Wärmepreisindex des Statistischen Bundesamtes, Tabelle 61111-0006, Code CC13-77

Anpassung der Indizes:

zum 01.01.: Arithmetisches Mittel der Monate Juli bis September des Vorjahres

zum 01.04.: Arithmetisches Mittel der Monate Oktober bis Dezember des Vorjahres

zum 01.07.: Arithmetisches Mittel der Monate Januar bis März dieses Jahres

zum 01.10.: Arithmetisches Mittel der Monate April bis Juni dieses Jahres

Die Formel für den Gasanteil:

Zusammenfassung und Abrechnungswerte

Abrechnungszeitraum EEX 3/1/3 EEX 6/3/3 Stromindex Nettopreise Bruttopreise1)

1 Januar bis März 42,336 EUR / MWh 39,343 EUR / MWh 136,10  11,8740 Ct / kWh  14,1301 Ct / kWh  

2 April bis Juni 48,527 EUR / MWh 40,988 EUR / MWh 136,10  12,1271 Ct / kWh  14,4312 Ct / kWh  

Abrechnungszeitraum Stromindex Gasindex Wärmeindex Nettopreise Bruttopreise1)

3 Juli bis September 124,77  185,83  167,23  11,7820 Ct / kWh  14,0206 Ct / kWh  

4 Oktober bis Dezember 124,57  185,40  165,87  11,7203 Ct / kWh  13,9472 Ct / kWh  

1) inkl. Umsatzsteuer in der zurzeit gültigen Höhe von 19,00 %

Bisherige Abrechnungswerte nach alter Formel:

Ab Juli 2025 stellt die Arbeitspreisformel für die Fernwärmeversorgung nicht mehr ausschließlich auf den Einsatz von Erdgas zur Erzeugung 

ab, sondern berücksichtigt die zunehmende Inbetriebnahme von Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung einhergehend mit dem Einsatz von 

Strom sowie dem rechtlich geforderten Marktelement.

DIe Arbeitspreisformel arbeitet nach dem folgenden Prinzip:

AP =  12,1875 x ( 0,1 x Strom/137,53 + 0,4 x Gas/196,03 + 0,5 x Markt/168,30)

APneu =  AP0 x ( 0,1 x Stromneu/Strom0 + 0,4 x Gasneu/Gas0 + 0,5 x Marktneu/Markt0)

 Abrechnungswerte nach neuer Formel:

Preisblatt 

für die allgemeine Versorgung mit Fernwärme

Abrechnungsjahr: 2025

Der Fernwärmepreis für die allgemeine Versorgung mit Fernwärme setzt sich aus einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis (1.), einem 

Grundpreis (2.)  und einem zählerabhängigen Verrechnungspreis (3.) zusammen.



Preisblatt 

für die allgemeine Versorgung mit Fernwärme

Abrechnungsjahr: 2025

2. Grundpreis

Zeitraum Index I
Nettopreise 

(zeitanteilig)
Bruttopreise 1)

1 Januar bis September 122,10  330,93 EUR / a 393,81 EUR / a 

2 Oktober bis Dezember 115,70  112,57 EUR / a 133,96 EUR / a 

3 Jahresgrundpreis 443,50 EUR / a 527,77 EUR / a 

1) inkl. Umsatzsteuer in der zurzeit gültigen Höhe von 19,00 %

Anpassung des Indexes:

zum 01.10.: Arithmetisches Mittel der Monatswerte des vorangegangenen Kalenderjahres.

3. Verrechnungspreis

Nettopreise Bruttopreise1) 

1 Verrechnungspreis je Zähler 52,00 EUR/a/Zähler 61,88 EUR/a/Zähler 

2 halbjährliche Abrechnung 0,95 EUR/a/Zähler 1,13 EUR/a/Zähler 

3 vierteljährliche Abrechnung 2,85 EUR/a/Zähler 3,39 EUR/a/Zähler 

4 monatliche Abrechnung 10,45 EUR/a/Zähler 12,44 EUR/a/Zähler 

1) inkl. Umsatzsteuer in der zurzeit gültigen Höhe von 19,00 %

GP = 406,70 x [ 0,6 + (0,4 x I / 92,9 )]

Der Index „I“ beschreibt den Durchschnittspreisindex für „Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten“, wie er in der Fachserie 17, Reihe 2 

„Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)“ – dort Nummer 3 – vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird. Es 

gilt der Mittelwert des dem 01.10. vorangegangenen Kalenderjahres. Der Basisindex in Höhe von 92,9 entspricht dem Wert aus 2025 zur 

Basis des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2021 gleich 100. Sofern der zugrunde gelegte Index vom Statistischen Bundesamt umbasiert 

wird, gilt der Index ab dem Tage der Veröffentlichung durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis. 

Der Verrechnungspreis ist zählerabhängig. Enthalten ist eine jährliche Messung und Abrechnung. Wird eine häufigere Abrechnung verinbart 

gelten die nachstehenden zusätzlichen Kosten. Alle nachfolgenden Beträge unterliegen keiner Fortschreibung.

Der Grundpreis setzt sich nach folgender Formel zusammen:


